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Bern

Anzeige

Die Frau ist eine gewerbsmäs-
sige Betrügerin: So sieht es
nach dem bernischen
Obergericht auch Lausanne.

Das Bundesgericht hat die Freiheits-
strafe wegen mehrfachen gewerbsmäs-
sigen Betrugs für eine gut 40-jährige
Frau aus dem Kanton Bern bestätigt. Die
Verurteilte nutzte die Gutgläubigkeit et-
licher Personen aus und schwatzte ih-
nen Darlehen in der Höhe von über
500000 Franken ab. Mithilfe ihrer El-
tern nutzte sie das Vertrauensverhältnis
zu diversen Personen aus. So erhielt die
Familie von einer langjährigen Freundin
der Mutter mehrere Darlehen. Sie
tischte dem in finanziellen Belangen un-
bedarften Opfer verschiedene Geschich-

ten auf. Einmal brauchte die Mutter für
die Behandlung bei einem Naturheiler
6000 Franken. Dann wurden angeblich
sofort 60000 Franken für eine Leber-
operation der Mutter in Frankreich be-
nötigt. Und ein anderes Mal gaben die
Verurteilte und ihre Eltern vor, gerade
in einem Liquiditätsengpass zu sein.

Baldige Erbschaft vorgegaukelt
Auch andere «Freunde» gewährten der
Familie Darlehen. Einmal gab die Betrü-
gerin vor, sie erwarte eine grosse Erb-
schaft in der Höhe von 18 Millionen
Franken. Um zu beweisen, dass sie über
Mittel von rund 25 Millionen Franken
verfügten, legten sie einen falschen Kon-
toauszug vor. Ein weiteres Opfer der
Frau war ein Mann, der fast um Haus
und Hof gebracht wurde. Auch er ver-
traute der Frau. Ihre Familie und sie wa-

ren bekannt im Dorf, und der Vater ver-
fügte aufgrund seiner früheren Tätigkeit
über eine gewisse Bekanntheit.

Während die Eltern der Betrügerin
mit bedingten Strafen davonkamen,
legte die Tochter Beschwerde gegen
Teile des Urteils des bernischen Oberge-
richts ein. Sie rügte vor allem, dass es an
der für den Tatbestand des Betrugs not-
wendigen Arglist gefehlt habe, und argu-
mentierte, die Opfer hätten keinerlei
Abklärungen getroffen.

Das Bundesgericht lässt diese Argu-
mente nicht gelten. In seinem gestern
publizierten Urteil hält es fest, dass die
Opfer oft gar nicht die Möglichkeit ge-
habt hätten, Nachforschungen anzustel-
len, ihr Vertrauen sei missbraucht wor-
den. Die Verurteilte muss einen Scha-
denersatz im Umfang von rund 570000
Franken leisten. (sda)

Bernerin ertrog über eine halbe Million Franken
Korrigendum
Pnos-Chef nicht wegen
Körperverletzung verurteilt
Der Artikel über die Grossratskandida-
tur der Partei National Orientierter
Schweizer («Bund» vom Dienstag) ent-
hielt zwei Fehler. So wurde Parteipräsi-
dent Dominic Lüthard 2002 nicht we-
gen Körperverletzung verurteilt. Zudem
sicherte sich die Partei 2005 im solo-
thurnischen Günsberg einen Sitz im
Parlament, und in Langenthal konnte
sie den 2004 gewonnenen Sitz 2008
verteidigen. Im Artikel war nur vom
Sitzgewinn im Jahr 2004 die Rede. Wei-
ter legt Lüthard Wert auf die Feststel-
lung, dass die Pnos ihr 2002 publizier-
tes Programmwegen dessen «Nähe zum
Nationalsozialismus» unterdessen
«mehrfach angepasst» habe. (lok)

Contact Suchthilfe
Therese Frösch gibt
Präsidium ab
Die Berner Alt-Nationalrätin Therese
Frösch gibt das Präsidium des Stiftungs-
rats von Contact ab. Die Stiftung ist in
der Suchthilfe tätig. Ihre Nachfolge tritt
Vizepräsident Reto Müller an, wie Con-
tact mitteilt. Er ist Stadtpräsident von
Langenthal und SP-Grossrat. (pd)

Stadt Bern
SP-Sektion protestiert gegen
Immobilienspekulation
Die Stadtberner SP-Sektion Länggasse-
Felsenau hat 900 Unterschriften für ihre
«Petition für eine kohärente Wohnbau-
politik des Bundes statt Spekulation» ge-
sammelt. Heute wird die Petition der
Bundeskanzlei übergeben, wie die Sek-
tionmitteilt. Sie kritisiert, dass der Bund
das Gebäude der Eidgenössischen Alko-
holverwaltung im Länggassquartier an
den Meistbietenden verkaufte. Neue
Eigentümerin ist eine Firma, die Busi-
ness-Apartemtents betreibt. (pd)

Stadt Bern
Minarett auf der
Grossen Schanze
Der Islamische Zentralrat der Schweiz
(IZRS) hat am Dienstag auf der Grossen
Schanze vorübergehend ein aufblasba-
res Minarett errichtet. Die Aktion sollte
laut einem IZRS-Sprecher auf die Diskri-
minierung von Muslimen in der schwei-
zerischen Bundesverfassung hinweisen.
Die Polizei hat die anwesenden Perso-
nen kontrolliert. Laut Norbert Esseiva,
Leiter der städtischen Orts- und Gewer-
bepolizei, war die Aktion nicht bewilligt.
Die Verantwortlichen müssen mit einer
Anzeige rechnen. (gef)

Spital Emmental
Spital will weiterhin Enddarm-
Eingriffe durchführen
Das Spital Emmental soll von der Liste
der Anbieter gestrichen werden, die
hoch spezialisierte Eingriffe am End-
darm durchführen dürfen. Dagegen will
sich die Spitalleitung wehren, wenn nö-
tig mit allen rechtlichen Mitteln. Bei den
Enddarmoperationen ist das Spital Em-
mental nicht mehr auf der Liste aufge-
führt, wie seit Montag bekannt ist. Das
Spital nimmt den Entscheid «mit Erstau-
nen» zur Kenntnis. Dies deshalb, weil es
nach Ansicht seiner Leitung alle Aufla-
gen erfüllt. Das Spital gehöre in der
Schweiz «zu den absoluten Spezialisten
auf dem Gebiet der Enddarmchirurgie»,
teilte die Institution gestern mit. (sda)

Biel
Dreiste Päcklimarder
bedienten sich im Lieferwagen
Unbekannte haben Postpäckli aus einem
Postfahrzeug entwendet. Als der Pöste-
ler zum Auto zurückkam, fehlten Pa-
kete. Der Vorfall ereignete sich amMon-
tag zwischen 16 und 16.30 Uhr an der
Gurzelenstrasse. Die Polizei sucht Zeu-
gen (Telefon 032 344 51 11). (pkb)

Kurz

Eine wissenschaftliche Studie
soll unnatürliche Todesursa-
chen ans Licht bringen.

Eine geplante wissenschaftliche Studie,
bei der Tote im Krematorium Bern einer
zweiten Leichenschau unterzogen wür-
den, sorgt im bernischen Grossen Rat
für Bedenken.

Fachleute vermuten, dass längst
nicht jeder als natürlich bescheinigte To-
desfall ein solcher ist. In Deutschland,
wo das Phänomen untersucht wurde,
gehen Wissenschaftler davon aus, dass
nur jedes zweite Tötungsdelikt auch als
solches erkannt wird. In der Schweiz
stellen Ärzte den Totenschein aus. An-
ders als in anderen Ländern erfolgt

keine weitere amtliche Leichenschau
vor der Kremation.

Schickliches Begräbnis gesichert?
Die Berner Studie will klären, ob bei
einem gewissen Anteil der Leichname
eine unnatürliche Todesursache überse-
hen wurde. Dazu werden Leichname am
Krematorium Bern stichprobenweise
äusserlich untersucht. Eine Obduktion
oder eine Blutentnahme ist nicht ge-
plant. Die Überprüfung erfolgt mit ano-
nymisierten Totenscheinen. SVP-Gross-
rat Samuel Krähenbühl wollte im Rah-
men der grossrätlichen Fragestunde von
der Kantonsregierung wissen, ob mit
der Studie nicht die Bundesverfassung
verletzt werde, die ein «schickliches Be-
gräbnis» gewährleiste. Gemäss nationa-

len und internationalen Normen müss-
ten solche Forschungsprojekte durch
eine Ethikkommission geprüft werden,
hält der Regierungsrat in einer gestern
veröffentlichten Antwort fest. Dies sei
im Kanton Bern erfolgt. Die kantonale
Ethikkommission habe nach erfolgter
Güterabwägung zwischen dem Interesse
an Erkenntnis und dem Interesse der
Angehörigen dem Forschungsvorhaben
zugestimmt. Die Kommission sei zum
Schluss gelangt, dass es gerechtfertigt
sei, während der Untersuchungsperiode
alle antransportierten Leichname ohne
ausdrückliche Einwilligung der Angehö-
rigen zu untersuchen. Sollte eine expli-
zite Ablehnung von Seiten der Angehö-
rigen vorliegen, werde der betreffende
Leichnam nicht untersucht. (sda)

Kein Leichenuntersuch gegen Willen der Familie

Traurig müssen wir Abschied nehmen von meinem lieben Ehemann, Bruder, unserem Schwager,
Onkel, Cousin, Götti und Freund

Werner Pulfer-Däppen
28. Dezember 1959 – 24. November 2017

Inhaber Pulfer Moto

Er ist heute Morgen von seiner schweren Krankheit erlöst worden.

Wir vermissen Dich:

Liliane Pulfer-Däppen
Kurt und Christina Pulfer-Beyeler mit Kindern
Brigitte und Walter Messerli-Däppen mit Kindern
Marlise Balsiger-Däppen mit Kindern
und Fritz Hostettler
Verwandte und Bekannte

Die Urnenbeisetzung, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet am Montag, 4. Dezember 2017
auf dem Friedhof Riggisberg statt. Gebet um 13.30 Uhr bei der Aufbahrungshalle. Anschliessend
Trauergottesdienst in der Kirche.

Traueradresse:
Liliane Pulfer-Däppen
Gurnigelstrasse 25
3132 Riggisberg

Du warst so fröhlich und so gut.
Du starbst so früh – wie weh das tut.
Es ist so schwer dies zu verstehen,
dass wir Dich nie mehr wiedersehen.

Todesanzeige

Let the train blow the whistle when I go.
Johnny Cash

Tieftraurig, abermit vielen schönen Erinnerungen, habenwir im engsten Familienkreis Abschied genommen von

Christian Peter Huggler
16. Juni 1947 bis 22. November 2017

Er wäre gerne länger geblieben, doch sein Herz war zu erschöpft.

Chrigu, Papi, Giga, du fehlst uns sehr.

Wir werden deine Asche an einem geliebten Ort der Natur zurückgeben.

Martinsmattstraße 30 Anita Huggler-Zindel
Kosthofen Martina Huggler
3262 Suberg Andrea Huggler Dag und Necip Dag

mit Lemi und Mino
Vreni und Rolph Sigrist-Huggler
Ursula und Beat Strebel Huggler
Markus Huggler

Auf Wunsch von Christian findet keine Abdankung statt.

Ungern ist er «heimwärts» gegangen – er wollte weiter schaffen, geniessen, leben.

Egbert Moehsnang
Maler und Kupferstecher

9. Dezember 1927 bis 26. November 2017

Wir vermissen dich. Es bleiben unsere Erinnerungen und dein Werk.

Immanuel Lüscher
Martin Lüscher und YuKie Oi mit Kai
Nathalie Lüscher

Bettina Köchli-Lüscher und Kurt Huber
Valentin Köchli
Manuel Köchli

Mariann Lüscher und Walter Frutiger
Miriam Frutiger
Lukas Frutiger

Barbara Lüscher
Kondolenzadresse: Nina Bedoui mit Naim und Elyes
Familie Lüscher Moehsnang Mira Gysi und Raphael Gross mit Emil
Oberdorfstrasse 36 Werner Nuber und Hermine Königsecker
3054 Schüpfen Brigitta Kuiziniene

Die Abdankungsfeier findet statt am Donnerstag, 14. Dezember 2017, um 13.15 Uhr in
der Kirche Schüpfen.
Anstelle von Blumen bitten wir Sie, die Spitex Seeland, IBAN CH22 0900 0000 3030 8692 0,
zu unterstützen.

Alles verändert sich mit dem,
der neben einem ist oder
neben einem fehlt.

Der Lebenskreis von

Martha Louise Wangler
7. Dezember 1923 – 10. Oktober 2017

hat sich geschlossen.
Nach einem langen und erfüllten Leben durfte sie im Tilia-Pflegezentrum Ittigen friedlich einschlafen.

Wohnhaft gewesen:
Ruefsloh 53, 3303 Zuzwil

Traueradresse: In ehrendem Andenken:
Chantal Egger Freunde und Bekannte
Oberdorf 12
3303 Zuzwil

Die Urnenbeisetzung, zu der Sie herzlich eingeladen sind, findet amMittwoch, 6. Dezember 2017, um 11 Uhr
auf dem Friedhof Jegenstorf statt.

annecatherine.prodho
Textfeld

annecatherine.prodho
Textfeld
Der Bund 30.11.2017




